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Verkleinerte Darstellung des Bebauungsplans o.M.;  
bei Bedarf kann der Plan auf Anforderung maßstabsgetreu vom Büro Herb zur Verfügung gestellt werden 
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1. LAGE UND BESTANDSSITUATION 
 
1.1 Planungsrechtliche Voraussetzungen und übergeor dnete Ziele 
  
 Regionalplan Region Ingolstadt (10) 
 Im Regionalplan sind keine einschränkenden Aussagen getroffen. Das Unter-

zentrum Markt Burgheim liegt auf einer Entwicklungsachse von überregionaler 
Bedeutung Richtung Neuburg an der Donau – Ingolstadt. Die Entwicklung die-
ses Teilraums soll nachhaltig gestärkt werden. Das Planungsgebiet befindet 
sich zum einen im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet der Donauniederung 
(06), und zum anderen in dem der Rainer Hochterrasse und Hochschotterplat-
te (10). Vorranggebiete bestehen im Planungsgebiet selbst nicht. Westlich da-
von liegt ein Vorranggebiet für Sandabbau, nördlich davon ist ein Wasser-
schutzgebiet ausgewiesen. Markt Burgheim als Teil des Landschaftsraums 
der Aindlinger Terrassentreppe (1.1.3) ist im Regionalen Grünzug mit dem 
Talraum zwischen Straß und Rohrenfels verortet. 

 
  Flächennutzungsplan 

Im F-Plan ist die Fläche „BP Gewerbegebiet West“ als Wohnbaufläche und als 
Mischgebiet dargestellt. Der Bebauungsplan wird vollständig aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.  
 

  
Ausschnitt F-Plan der Gemeinde Markt Burgheim o. M. 
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 Arten- und Biotopschutzprogramm 
 Das Arten- und Biotopschutzprogramm ist ein Flächenkonzept für den Natur-

schutz und die Landespflege. Gesetzliche Grundlagen sind im Bayrischen Na-
turschutzgesetz verankert. Im Geltungsbereich ist kein kartiertes Biotop er-
fasst. Im Nahbereich sind Biotope nach Art. 13d, Abs.1 BayNatSchG (Tro-
cken- und Feuchtstandorte) ausgewiesen. 

 
 Denkmalschutz 

Im nördlichen Bereich des Planungsgebiets befindet sich laut dem Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege ein Bodendenkmal mit einer Siedlung 
und einem Reihengräberfeld des Frühmittelalters (Denkmalnummer D-1-7232-
0279). Östlich des Untersuchungsgebiets, im bestehenden Siedlungsgebiet an 
der Richard-Wagner-Straße ist ein Grab der Urnenfelderzeit denkmalpflege-
risch geschützt (Denkmalnummer D-1-7232-0177). 
 

1.2 Derzeitige Nutzung und Baugrundeignung 
 

Die zukünftige Baufläche wird  intensiv ackerbaulich genutzt. Unter der Ober-
bodenschicht ist kiesig-sandiges Material anzutreffen. Es ist also von tragfähi-
gem Baugrund auszugehen. Die Grundwasserzone ist weit unterhalb der bau-
lichen Aktivitäten. Über die Bodeneigenschaften (wg. Versickerungseigen-
schaften)  wird ein Bodengutachten erstellt werden.   

 
 
1.3 Bestandsbeschreibung 
 

Räumliche Lage 
Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Marktes Burgheim. Die aktu-
elle Nutzung ist intensiver Ackerbau.  Im Süden befindet sich direkt anschlie-
ßend ein Gewerbegebiet, und dahinter die Bahnlinie Ingolstadt-Donauwörth. 
Ca. 500m nördlich verläuft die Bundesstraße 16. Die Kreisstraße 2047 grenzt 
auf der Nordseite an das Plangebiet. Im Osten schließt ein bestehendes 
Wohngebiet an.  Das Plangebiet  bildet den zukünftigen westlichen Ortsrand 
von Burgheim. 

 
 Naturraum 
 Naturräumlich wird der Geltungsbereich der Rainer Hochterrasse (047 06) 

zugeordnet. Diese ebene Terrassenplatte kann zu den Ebenen des unteren 
Lechtals (Lech-Wertach-Ebenen 047) gerechnet werden, auch kann man sie 
als unterste Stufe der Aindlinger Terrassentreppe (048) auffassen.  

 
 Geologie und Hydrologie 

Das Gebiet ist weitgehend bedeckt mit Löß oder lößähnlichen Lehmen. Als 
Bodenart ist feinsandiger bis sandiger Lehm, z.T. tonig, manchmal kies- und 
grusführend vorherrschend. Der Boden im Geltungsbereich ist durch die land-
wirtschaftliche Nutzung anthropogen verändert (verdichtet, Einträge durch 
Düngung).  
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Es ist kein natürliches Oberflächengewässer im Geltungsbereich vorhanden. 
Der Grundwasserflurabstand kann als eher tief eingestuft werden. Grundwas-
sereinträge durch Düngung bestehen durch die landwirtschaftliche Nutzung. 

 
 Topographie und Landschaftsbild 
  Das in der Rainer Hochterrasse liegende Plangebiet ist weitgehend eben. 

Nach Norden, zur Donauwörther Straße und in Richtung des Bachlaufs der 
Kleinen Paar fällt es etwas ab. Richtung Süden zum bestehenden Gewerbe-
gebiet steigt es etwas an. Die geringe Höhe des Gebiets und eine weitgehen-
de Bedeckung mit Löß oder lößähnlichen Lehmen bieten gute landwirtschaftli-
che Voraussetzungen für den Anbau von Weizen und Zuckerrüben, wodurch 
das Gebiet heute waldfrei ist, und landwirtschaftlich genutzt wird.  
Das betreffende Grundstück liegt am westlichen Ortsrand Markt Burgheims. 
Im Osten schließt ein bestehendes Wohngebiet an, im Süden ein vorhande-
nes Gewerbegebiet. Im Westen grenzt das Plangebiet an die freie Landschaft. 

  
Potentielle natürliche Vegetation 
Als potentielle natürliche Vegetation gibt SEIBERT (1968) für das Planungs-
gebiet den Erlen-Eschen-Auwald (Pruno-Fraxinetum, Nr. 38) sowie den Fich-
ten-Erlen-Auwald (Circaeo-Alnetum glutinosae, Nr. 38) an. 
Zudem befindet sich ein Teil des Untersuchungsraums im Gebiet mit der po-
tentiellen natürlichen Vegegation des Pfeifengras-Kiefernwaldes. 
Typisch sind folgende Artenzusammensetzungen: 
 
Erlen-Eschen-Auwald (Pruno-Fraxinetum) sowie Fichten-Erlen-Auwald (Cir-
caeo-Alnetum glutinosae): 
Bäume und Sträucher: 
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Prunus padus, Ulmus laevis, U. minor, 
Quercur robur, Carpinus betulus, Alnus incana, Betula pendula, Salix alba, S. 
triandra, im Circaeo-Alnetum auch Picea abies; 
Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Viburnum opulus, 
Crataegus oxyacantha, C. monogyna, Rhamnus frangula, Sambucus nigra, 
Prunus spinosa, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, Ribes nigrum, R. 
rubrum, Rhamnus cathartica, Humulus lupulus 
 
Bodenvegetation: 
Carex brizoides, Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, 
Festuca gigantea, Rubus caesius, Lamium galeobdolon, Brachypodium sylva-
ticum, Paris quadrifolia, Carex acutiformis, Phalaris arundinacea, Iris pseuda-
corus, Filipendula ulmaria, Mnium undulatum 
 
Landnutzung und Biotopstrukturen 
Die Planfläche wird intensiv ackerbaulich genutzt. Nach Westen werden die 
Flächen ebenso intensiv landwirtschaftlich bearbeitet. In der Umgebung befin-
den sich einzelne Kleinbiotope, die hauptsächlich durch Kiesabbaumaßnah-
men begründet und regional bedeutend sind (Abbaustellen mit Trockenstand-
orten, Kleingewässer in einer Abbaustelle, Nassbaggerung). Im Geltungsbe-
reich ist kein kartiertes Biotop erfasst. Im Nahbereich sind Biotope nach Art. 
13d, Abs.1 BayNatSchG (Trocken- und Feuchtstandorte) ausgewiesen. 
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Artenschutzrechtliche Belange 
Mit der kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (18.12.07) und der 
damit verbundenen Neufassung der Verbotstatbestände sind auch arten-
schutzrechtliche Vorgaben der EU einzuhalten. In ihr wird die Betroffenheit 
von „Anhang IV Arten“ und „europäischen Vogelarten“ nach europarechtlich 
geschützten Arten und strenggeschützten Arten nach nationalem Recht in 
diesem Gebiet geprüft. Aufgrund einer Sichtung kann von keiner Betroffenheit 
von geschützten Arten ausgegangen werden.  

 
 
2. ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

  
 Um der Nachfrage der Einwohner nachzukommen, weist der Markt Burgheim 

entsprechend seiner Zielaussagen im F-Plan hier eine Wohnbaufläche und ein 
Mischgebiet aus.  Der Geltungsbereich liegt auf der Fläche eines bestehenden 
Bebauungsplanes. Dieser war überwiegend als Gewerbegebiet ausgewiesen. 
Der nun neu aufgestellte Bebauungsplan ist die erste Änderung. Mit der aktu-
ellen Planung wird den Vorgaben des aktuellen Flächennutzungsplanes ent-
sprochen.  

 
 
3. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

Der vorgelegte Bebauungsplan entspricht den Vorgaben des rechtskräftigen 
Flächennutzungsplanes.  Damit  entspricht die Planung dem Entwicklungsge-
bot von § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB, d.h. die vorbereitende Bauleitplanung ( F-
plan) ist die städtebauliche Grundlage für den Bebauungsplan. In der Nach-
barschaft vorhandene Wohnbaunutzung werden in dem neuen Baugebiet fort-
geführt.  
Für das Plangebiet besteht bereits ein Baurecht. Überwiegend gewerbliche 
Flächen werden darin ausgewiesen. Mit dieser 1. Änderung dieses überhol-
ten, nur ansatzweise realisierten Planes soll auf aktuelle Bedürfnisse einge-
gangen werden. Mit der Änderung der bisherigen Gewerbenutzung werden 
auch Konflikte mit bestehender Wohnbebauung vermieden.  
Durch die Festsetzung eines streifenartigen Mischgebietes wird der Konflikt 
zur südlich angrenzenden gewerblichen Nutzung begegnet. Durch entspre-
chende Festsetzungen und Baugrenzen soll eine realistische Sicherung für 
diese Nutzung gewährleistet werden.  
Der größere Teil des Geltungsbereiches ist für allgemeine Wohnnutzung vor-
gesehen. Überwiegend freistehende Einzelhäuser sollen den Bedarf vor allem 
für junge Familien decken. Die Erschließungsstraßen werden als verkehrsbe-
ruhigte Bereiche ausgewiesen und gestaltet. Eine zukünftige Erweiterung 
nach Westen setzt dieses Konzept mit geschwindigkeitsreduzierenden Wen-
dehämmern fort. Die Erschließung des neuen Baugebietes erfolgt über die 
bestehende Sammelstraße des bestehenden Wohngebietes.  
Die in der nördlichsten Bauzeile zu erwartenden Lärmschutzprobleme werden 
durch bauliche Maßnahmen an diesen Häusern begegnet. Im Zuge der Reali-
sierung des Baugebietes werden Probleme des Lieferverkehr der Fa. Prassler 
durch eine neue Anlieferungsstraße im Westen entschärft. 
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Flächenbilanz: 
 m² % 
1. Gesamtfläche 19.400 100,0 
2. öffentliche Straße 3.550 18,3 
3. öffentliches Grün 3.000 15,5 
4. Private Baugrundstücke  12.850 66,2 

  
 

Erschließungsvarianten 
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4.  GRÜNORDNERISCHES KONZEPT UND UMWELT 
In der Mitte des Baugebietes wird eine kleine öffentliche Grünfläche ausge-
wiesen in der auch eine kleine Spielfläche für Kleinkinder hergestellt wird. Die 
verkehrsberuhigten Straßenflächen, tlw. platzartig erweitert, werden  mit Bäu-
men gestaltet. Begleitende Grünstreifen werden den Verkehrsbereich gestalte-
risch wesentlich verbessern und einen grünen, ländlich orientierten Aufent-
haltsbereich schaffen.  
Der Ortsrand wird mit Obstbäumen gebildet, die diesen Eindruck verfestigen 
sollen. Um auch die Durchgrünung der Privatflächen zu erreichen, werden pro 
Grundstück 2 Bäume vorgeschrieben.  
Unverschmutztes Oberflächenwasser muss generell versickert werden. Im öf-
fentlichen Bereich sind dazu Grünstreifen vorgesehen um über Mulden und 
Rigolen versickern zu können. Im Privatbereich sind dazu die nötigen Maß-
nahmen zu ergreifen.  

 
  
5. BEGRÜNDUNG EINZELNER FESTSETZUNGEN 
 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Das neue Baugebiet grenzt östlich an ein bestehendes allgemeines Wohnge-
biet und südlich an eine Gewerbefläche mit dahinter liegender Bahntrasse. 
Deshalb wurde im südlichen Bereich des neuen Baugebietes ein Mischge-
bietsstreifen ausgewiesen.  
Das Gebiet innerhalb des Geltungsbereiches wird als Allgemeines Wohnge-
biet (WA) im Sinne des § 4 und als Mischgebiet (MI) im Sinne des § 6 der 
Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBI. I, S.132, 1122), festgesetzt. 
Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung 
sind nicht zugelassen.  
In den ausgewiesenen nördlichem Baufenster sind an den Gebäuden Maß-
nahmen lt. Schallgutachten vorzunehmen. . 
Im  WA ist eine Grundflächenzahl von 0,3 zulässig. Maximal 2-geschossige 
Gebäude sind erlaubt, auch als I + D. Mit dieser Festsetzung soll eine ländli-
che, nicht zu dichte Wohnform erreicht werden.  Es sind Einzelhäuser und 
Doppelhäuser zulässig. Neben dem klassischen Satteldach sind auch Walm-
dach und Pultdach möglich. Damit kommt die Gemeinde den Wünschen der 
Bauinteressierten entgegen.  
Im Mischgebiet sind höhere Dichten statthaft (0.4 und 0.8). Zusätzlich werden 
wegen der unterschiedlichen Nutzungsanforderung auch Hausgruppen zuge-
lassen. Neben den Dachformen des Allg. Wohngebietes sind auch Flachdä-
cher möglich.  
 

5.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Höhenl age  
Es sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig, im Mischgebiet auch 
Hausgruppen.  
Die Einzelhäuser können 2-geschossig oder I+D gebaut werden. Diese Ge-
bäude müssen in den eingezeichneten Baufenstern platziert werden. Die Vor-
gaben sind wichtig, um die Verschattung der Grundstücke zu begrenzen. Aus 
diesem Grund ist die Gesamthöhe der Gebäude (Firsthöhe) auf max. 9,50m 
einzuhalten.  
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5.3 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen  
Garagen können auch außerhalb des Baufensters gebaut werden. Die Grenz-
bebauung richtet sich nach der BayBO. Es ist nur 1 Garage pro Grundstück 
erlaubt. Je ein zusätzliches Nebengebäude kann pro Grundstück bis zu einer 
Größe von 20m² (bis 2,5m hoch) auch außerhalb des Baufensters errichtet 
werden. An der Grundstücksgrenze zusammengebaute Garagen sind profil-
gleich auszuführen und in Material und Gestaltung aufeinander abzustimmen. 
Sofern Garagen an der seitlichen Grundstücksgrenze vorgesehen sind, ist 
Grenzbebauung nach BayBO vorgeschrieben. Garagen können als Satteldach 
und als Flachdach gebaut werden. Garagen oder Carports sind mind. 5m von 
der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt zu errichten. Der Stauraum darf nicht 
eingefriedet werden. Die Befestigung des Stauraums ist wasserundurchlässig 
auszubilden. Das anfallende Oberflächenwasser ist seitlich in Mulden zu ver-
sickern. 

 
5.4 Flächen für Verkehrsflächen und Einfahrten 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind verkehrsberuhigt auszubauen.   
Ein sog. seitlicher Mehrzweckstreifen ist für Stellplätze oder Ausweichmanöver 
vorgesehen. Ein mit der Straße geführter Gehweg ist optisch zu trennen, kann 
aber auch von Kfz überfahren werden. Die gesamte Verkehrsflächenbreite ist 
niveaugleich auszubauen. Die Wendeanlage ist für 3-achsige Müllfahrzeuge 
auszulegen. 
Je Grundstück ist eine Zufahrt möglich mit einer max. Breite von 5m.  

 
5.5 Einfriedungen 

Es werden die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung übernommen, außer 
die Grundstückseite, die an die Straße grenzt. Dort sind Formschnitthecken, 
Sichtblenden und Mauern auf straßenseitigen Grundstücksgrenzen nicht er-
wünscht.  Es sind nur max. 1,0m hohe, naturbelassene Holzzäune mit senk-
rechter Struktur zulässig. Damit soll ein grüner, offener Angercharakter er-
reicht werden.  
An den Grenzen zu den Nachbargrundstücken ist die Höhe der Einzäunung 
laut BayBO auf max. 1,0m begrenzt. Generell sind Sockel zu vermeiden oder 
auf eine Höhe von 10cm zu begrenzen. Abfall- und Müllboxen sind in Einfrie-
dungen zu integrieren oder im Zusammenhang mit Gebäuden zu errichten.  

 
5.6 Grünflächen, Pflanzgebote 

Grünflächen 
Die durch Planzeichen oder Textfestsetzungen vorgeschriebenen Gehölz-
pflanzungen sind bis spätestens zwei Jahre nach Bauvollendung zu pflanzen. 
Bei Pflanzenausfall ist artgleich nachzupflanzen. 
Das Plangebiet wird durch festgesetzte Pflanzen zur Ortsrandgestaltung ein-
gegrünt und so in die umgebende Landschaft eingebunden.  
Am westlichen Ortsrand sind im Randbereich der Grundstücke dafür pro ange-
fangenen 12m Länge 1 Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen. Dieser öffentli-
che Grünstreifen wird bei der westlichen Erweiterung des Baugebietes den 
privaten neuen Grundstücken zugeschlagen mit Erhalt der 1 - 2 Obstbäume je 
Grundstück. Ein neuer Ortsrand wird dann in der Erweiterungsfläche ausge-
wiesen. 
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Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind als Freiflächen nach 
landschaftsgärtnerischen Gesichtspunkten zu gestalten. Unterkellerungen des 
Gartens und der Terrassen außerhalb der überbaubaren Flächen sind nicht 
zulässig. Je einzelnem privatem Grundstück sind mindestens 2 Stck. heimi-
sche Laubbäume zu pflanzen. Die Pflanzliste ist zu Grunde zu legen. Mit die-
sen Maßnahmen wird ein aufgelockerte grün durchmischte Anlage angestrebt.  
 

5.7 Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft 
Im Rahmen der Eingriffsregelung werden Ausgleichsflächen notwendig.  
Diese Flächen werden außerhalb des Geltungsbereiches angelegt und ver-
traglich geregelt. Diese Flächen befinden sich Die Berechnung erfolgt nach 
Leitfaden des Bay. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen. „Bauen im Einklang mit der Natur und Landschafts-Eingriffsregelung in 
der Bauleitplanung (ergänzende Fassung)“. Siehe dazu Extrateil der Begrün-
dung und Umweltbericht.  

 
5.8 Niederschlagswasser  
 Niederschlagswasser ist aus Gründen des Bodenschutzes und der Erhaltung 

der Grundwasserneubildungsrate zu versickern. Das auf den Dachflächen an-
fallende Niederschlagswasser wird gesammelt, aufbereitet und als Brauch-
wasser verwendet oder versickert.  

 Die Eignung der Bodenverhältnisse für eine Versickerung wird vor der Pla-
nung der Entwässerungsanlagen durch einen Sachverständigen überprüft. 
Verschmutztes Niederschlagswasser – insbesondere von Flächen, auf denen 
mit Wasser gefährdenden Stoffen umgegangen wird bzw. auf denen ein sol-
cher Umgang nicht auszuschließen ist oder auf denen sonstige gewässer-
schädliche Nutzungen stattfinden – ist direkt durch Ableiten in die Schmutz-
wasserkanalisation (Kläranlage) zu beseitigen. Zur Klärung der Behandlungs-
bedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der Feststellung, ob verschmutz-
tes oder unverschmutztes Niederschlagwasser vorliegt, wird die Anwendung 
des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Re-
genwasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA) empfohlen. 
 
Das auf den Platz-, Verkehrs- und Dachflächen anfallende Niederschlagswas-
ser wird seitlich in den Grünflächen versickert. Dabei werden neben den direk-
ten flächenhaften Versickerungen auch Sickeranlagen wie Rigolen oder Mul-
den betrieben. Direkte Einleitung in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. 

 
 
6.     IMMISSIONSSCHUTZ 
 

In der Bauleitplanung sind die Anforderungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten und es ist zu 
prüfen, inwiefern schädliche Lärmimmissionen vorliegen und die Erwartungs-
haltung an den Lärmschutz in dem Plangebiet erfüllt wird. Nördlich des Plan-
gebietes verläuft die Donauwörther Straße (KR ND 27) sowie die Sportanlage 
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des TSV Burgheim. Südlich des Plangebietes befindet sich die Brunnthaler 
Mineralbrunnen Brassler OHG. 
Es wurde die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Berechnung und 
Bewertung der Lärmimmissionen beauftragt. Die Ergebnisse der Untersu-
chung können dem Bericht mit der Bezeichnung "Schalltechnische Untersu-
chung zum Bebauungsplan Nr. 19 „Am Rainer Weg" des Marktes Burgheim" 
mit Datum 19.02.2009 entnommen werden. 

 
Gesunde Wohnverhältnisse  
Laut dem Schallgutachten sind bei den nördlichen Gebäuden passive Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Die Südfassade dieser Gebäude (schallab-
gewandt) erfüllt die Anforderung. Eine Konfliktlösung wäre mit der Festset-
zung eines Mischgebiets oder eines Lärmschutzwalls möglich. 
Ein Lärmschutzwall würde den ländlichen Charakter des Ortseingangs emp-
findlich stören. Eine Ausweisung der nördlichen Bauzeile zu einem Mischge-
biet ist wegen Mängel der Erschließung (Verkehr zum Mischgebiet über 
Wohngebiet) problematisch. Nachdem die Realisierung des weiteren Bauab-
schnitts zeitnah vorgesehen ist, können die Lärmschutzprobleme im Rahmen 
der Vergrößerung des Baugebietes insgesamt besser gelöst werden. Die 
Ortseinfahrt (Tempo 50) wird noch weiter nach Westen verlegt. Durch eine 
spezielle Zufahrt könnten 2 bis 3 Gebäude des neuen nord-westlichen Orts-
randes als Mischgebiet ausgewiesen werden. 
 
Verkehrslärm 
Die Erwartungshaltung an den Schutz vor Verkehrslärm ist in den Orientie-
rungswerten für Verkehrslärm des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schall-
schutz im Städtebau, Berechnungsverfahren", vom Mai 1987 festgelegt. Die 
Orientierungswerte werden an einigen Fassaden der geplanten Wohngebäude 
überschritten. Somit wird die für ein allgemeines Wohngebiet übliche Erwar-
tungshaltung an den Gebäuden im Norden an der Donauwörther Straße (Kr 
ND 27) nicht eingehalten. An den übrigen Wohngebäuden wird die Erwar-
tungshaltung erfüllt. Für Fassaden mit einem Beurteilungspegel über 45dB(A) 
nachts, ist eine Orientierung für Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern zur 
Lärm abgewandten Fassade erforderlich. Ist dies nicht möglich, ist zum Belüf-
ten mindestens ein weiteres Fenster an einer Fassade ohne Überschreitung 
des Beurteilungspegels von 45dB(A) bzw. eine schallgedämpfte Lüftungsein-
heit notwendig. Somit kann sichergestellt werden, dass ein gesunder Schlaf 
auch bei leicht geöffnetem Fenster (gekippt) möglich ist, bzw. dass eine aus-
reichende Belüftung durch eine Belüftungsanlage gesichert ist. Die Festset-
zung der Orientierung bzw. eine Belüftungsanlage wurde für einzelne Bau-
fenster vorgenommen. 
Aufgrund der Verkehrslärmsituation sind an den Gebäuden Schallschutzfens-
ter der Klassen 1-3 erforderlich. Für Fenster der Schallschutzklasse 1-2 ist 
keine Festsetzung erforderlich, da Fenster, die den Anforderungen der Wär-
meschutzverordnung genügen, der Schallschutzklasse 2 entsprechen.  
Daher ist hier eine Festsetzung von Schallschutzfenstern nicht erforderlich. 
Die Pufferräume müssen mindestens eine Pegelminderung von 10dB(A) vor 
den Fenstern aufweisen. 
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Es wurde die Verbesserung der Lärmsituation durch eine Lärmschutzeinrich-
tung entlang der Donauwörther Straße untersucht. Diese müsste eine Höhe 
von 4m bzw. 4,5m besitzen, um an den relevanten Immissionspunkten die O-
rientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 einzuhalten.  
 
 
Sportlärm 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die Sportanlage des TSV Burgheim. 
Es werden die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung - 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 an den relevanten Immissions-
punkten eingehalten. 
Die achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. 
BImSchV), vom 18. Juli 1991 ist hier im Bebauungsplanverfahren unmittelbar 
anzuwenden, da in allen nachfolgenden Verfahren diese zur Bewertung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen als Rechtsverordnung angewendet wird. 
Somit werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 8. 
Dezember 1986 erfüllt. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 
BImSchG 26. September 2002 gehen von der Sportanlage nicht aus. Somit 
sind mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine schädlichen Lärmimmis-
sionen verbunden. Es ergibt sich keine Einschränkung der bisherigen Nut-
zung. 
 
Gewerbelärm 
Südlich des Bebauungsplanes „Am Rainer Weg" befindet sich die Brunnthaler 
Mineralbrunnen Brassler OHG. Durch diesen Betrieb sind bereits im nordöst-
lich gelegenen allgemeinen Wohngebiet die Immissionsrichtwerte für ein all-
gemeines Wohngebiet einzuhalten. Laut Gutachten ist davon auszugehen, 
dass daher im geplanten Mischgebiet und ebenso im weiter nördlich gelege-
nen allgemeinen Wohngebiet die Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet 
eingehalten werden. 
Laut Gutachten ergibt sich keine Einschränkung der genehmigten Nutzung. 
Auch eine Erweiterung des bestehenden Betriebes ist möglich. 

 
 
7.  VER- UND ENTSORGUNG; ALTLASTEN 
  

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Sammelstraße des anschlie-
ßenden Wohngebietes. Für den benachbarten Gewerbebetrieb wird eine neue 
Zufahrt  mit direktem Anschluss an die Staatsstraße, ca. 100 m westlich des 
jetzigen Ortsrandes gebaut.  
Ebenfalls über das anschließende Wohngebiet erfolgen die Anschlüsse mit  
Kanal,  Wasser, Elektro und  Medien. 
Die zukünftige Baufläche wird ackerbaulich genutzt. Frühere eventuelle Bo-
denabtragungen sind nicht erkennbar, d.h. Altlasten sind nicht zu erwarten.  
Im nördlichen Bereich des neuen Baugebietes sind jedoch Bodendenkmale zu 
erwarten. Weiteres dazu an anderer Stelle.  
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8. UMWELTPRÜFUNG 
  

Gemäß §17 Abs. 1 UVPG wird bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von Bebauungsplänen im Sinne des §2 Abs. 3 Nr. 3, insbesondere bei Vor-
haben nach den Nummern 18.1 bis 18.9 der Anlage 1, die Umweltverträglich-
keitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls im Aufstellungs-
verfahren als Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs 
durchgeführt. Gemäß §2 Abs. 4 BauGB wurden für Bauleitpläne (Flächennut-
zungsplan und Bebauungsplan) eine generelle Pflicht zur Umweltprüfung ein-
geführt. Seit 01.01.2007 BauGB wird die UP-Pflichtigkeit aufgehoben für: 
 
- B-Pläne im vereinfachten Verfahren §13 BauGB 
- B-Pläne der Innenentwicklung §13a BauGB 
- Außenbereichssatzungen §35 Abs. 6 BauGB 
- Ortsabrundungssatzungen, Einbeziehungssatzung §34 Abs. 4 BauGB 
 
Neben den in §1 Abs. 5 BauGB genannten Grundsätzen – u.a. die Forderung 
nach einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung – werden in §1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB und §1a BauGB die zu berücksichtigenden Umwelt schützenden 
Belange dargestellt. In der „Umweltprüfung“ wurden die voraussichtlich erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt, bewertet und im Umweltbericht (§2 Abs. 
4 und §2a BauGB) beschrieben. Dieser ist ein gesonderter Teil der Begrün-
dung (§2a, Satz 3 BauGB). Weiter ist in einer „zusammenfassenden Erklä-
rung“ zu erläutern, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Beteiligung 
(Öffentlichkeit und Behörden) berücksichtigt wurden (§ 10 Abs. 4 BauGB). 
Weiter beinhaltet sie auch die Betrachtung der Varianten. Der Umweltbericht 
mit zusammenfassender Erklärung wird in Abschnitt 3 der Begründung abge-
handelt.  

  


